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DIRK LOOSCHELDERS und LOTHAR MICHAEL

Zur Gründung eines Instituts für Versicherungsrecht

Einführung

Im Sommersemester 2006 wurde das Institut für Versicherungsrecht an der Juristischen
Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gegründet. Das Institut hat im Winter-
semester 2006/2007 mit der Wahl seiner Direktoren die Arbeit aufgenommen. Ziel des In-
stituts ist es, das Versicherungsrecht in Forschung und Lehre zu vertreten. Darüber hinaus
soll der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis in diesem Bereich vertieft und für
die Ausbildung der Studierenden fruchtbar gemacht werden. Dahinter steht der Gedanke,
dass es sich beim Versicherungsrecht um eine praktisch sehr wichtige Materie handelt, die
in der rechtswissenschaftlichen Forschung und Lehre traditionell allzu wenig Beachtung
findet.

Die geringe Bedeutung des Versicherungsrechts im juristischen Studium beruht vor al-
lem darauf, dass der Kreis der möglichen Wahlfächer in Nordrhein-Westfalen bislang stark
reglementiert war, so dass das Versicherungsrecht allenfalls als ergänzende Veranstaltung
angeboten werden konnte. Nach dem Juristenausbildungsgesetz NRW von 2003 können
die Universitäten den Gegenstand der universitären Schwerpunktbereichsprüfung selbst
regeln. Dieser größere Spielraum hat es der Düsseldorfer Juristischen Fakultät ermöglicht,
das Versicherungsrecht als mögliches Prüfungsfach in das Schwerpunktbereichsstudium
zu integrieren. Seit dem Wintersemester 2005/2006 finden an der Fakultät Vorlesungen
zum Privatversicherungsrecht statt, die bei den Studierenden auf reges Interesse stoßen. In
Zukunft sollen darüber hinaus Seminare zum Versicherungsvertragsrecht, zum Versiche-
rungsunternehmensrecht sowie zum Versicherungsaufsichtsrecht angeboten werden, wo-
bei eine enge Kooperation mit der Praxis angestrebt wird.

Neben der Darbietung des Versicherungsrechts in Vorlesungen, Seminaren und Sympo-
sien ist die Förderung von Dissertationen ein weiteres wichtiges Ziel des Instituts. Bislang
konnten bereits vier Dissertationen auf dem Gebiet des Versicherungsrechts an der Juristi-
schen Fakultät abgeschlossen werden; weitere sind in der Bearbeitung.

Das Institut für Versicherungsrecht wird von zwei Professoren der Fakultät gelei-
tet. Das Versicherungsvertragsrecht (einschließlich des Internationalen Versicherungsver-
tragsrechts) und das Versicherungsunternehmensrecht werden von Univ.-Prof. Dr. Dirk
Looschelders vertreten. Für das Versicherungsaufsichtsrecht sowie die verfassungs- und
sozialversicherungsrechtlichen Fragen ist Univ.-Prof. Dr. Lothar Michael zuständig.

Versicherungsvertragsrecht

Das Versicherungsvertragsrecht gehört systematisch zum Besonderen Teil des Schuld-
rechts, wurde aber aus historischen Gründen außerhalb des Bürgerlichen Gesetzbuchs
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(BGB) im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) geregelt.1 Es behandelt die vertraglichen
Beziehungen zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer sowie die Vermitt-
lung von Versicherungsverträgen durch Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler.2

Die Existenz eines (privatrechtlichen) Versicherungsvertrages ist der entscheidende Unter-
schied zum Sozialversicherungsrecht, denn dort entsteht das Versicherungsverhältnis kraft
Gesetzes.3

Das VVG wurde am 30. Mai 1908 verabschiedet und hat seit seinem Inkrafttreten am
1. Januar 1910 keine grundlegenden Änderungen durch den Gesetzgeber erfahren.4 Es
enthält zwar einige halbzwingende Schutzvorschriften zugunsten der Versicherungsneh-
mer (z. B. §§ 15a, 34a, 68a, 158a VVG). Darüber hinaus hat die Rechtsprechung auf
der Grundlage von Treu und Glauben (§ 242 BGB) verschiedene Institute entwickelt,
die die Rechtsstellung des Versicherungsnehmers im Vergleich mit dem geschriebenen
Recht deutlich verbessern.5 In neuerer Zeit hat sich gleichwohl die Auffassung durchge-
setzt, dass das geltende Recht den Bedürfnissen eines modernen Verbraucherschutzes nicht
mehr vollständig gerecht wird.6 Die Bundesregierung hat daher am 11. Oktober 2006 den
Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Versicherungsvertragsrechts vorgelegt,7 das schon
am 1. Januar 2008 in Kraft treten soll. Dieses Vorhaben wird zurzeit in Wissenschaft und
Praxis lebhaft erörtert.8 Eine wichtige Aufgabe des Instituts wird darin bestehen, die ge-
planten Neuregelungen und ihre Auswirkungen wissenschaftlich zu untersuchen und mit
der Praxis zu diskutieren. Ein erster Beitrag hierzu war ein Vortrag, den Herr Rechtsanwalt
Dr. Theo Langheid am 5. Februar 2007 im Rahmen der Vorlesung „Versicherungsvertrags-
recht“ zu den „Auswirkungen der VVG-Reform auf die vorvertragliche Anzeigepflicht des
Versicherungsnehmers“ gehalten hat. Dr. Langheid war Mitglied der Expertenkommission
des Bundesjustizministeriums zur VVG-Reform und ist durch zahlreiche Publikationen
auf dem Gebiet des Versicherungsrechts hervorgetreten. Die Studierenden konnten sich so
gleichsam „aus erster Hand“ einen anschaulichen Überblick über die Auswirkungen der
Reform auf einen wichtigen Problemkreis verschaffen.

Internationales Versicherungsvertragsrecht

Das Internationale Versicherungsvertragsrecht betrifft die Frage, welche Rechtsordnung
in Fällen mit Auslandsberührung auf den Versicherungsvertrag anwendbar ist. Nach der
derzeitigen Rechtslage ist diese Problematik überaus kompliziert und unübersichtlich ge-
regelt. Während Rückversicherungsverträge und Direktversicherungsverträge über außer-
halb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) belegene Risiken nach den

1 Zur systematischen Einordnung des Versicherungsvertragsrechts vgl. Medicus (132006: Rn. 541ff.). Zu den
geistesgeschichtlichen Grundlagen der Privatversicherung Looschelders (1996: 529ff.).

2 Vgl. Weyers und Wandt (32003: Rn. 5).
3 Zur Abgrenzung von Privat- und Sozialversicherung vgl. Lorenz, in: Beckmann und Matusche-Beckmann

(2004: § 1 Rn. 72ff.).
4 Zur Entwicklung des VVG Lorenz, in: Beckmann und Matusche-Beckmann (2004: § 1 Rn. 4ff.).
5 Vgl. dazu Looschelders und Olzen, in: v. Staudinger (2005: § 242 BGB Rn. 1015ff.).
6 Vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Versicherungsvertragsrechts vom 11. Oktober

2006, Bundesrats-Drucksache 707/06, S. 1.
7 Vgl. Bundesrats-Drucksache 707/06, S. 1ff.
8 Vgl. aus der neueren Literatur etwa Niederleithinger (2006: 437ff.) und Römer (2006: 740ff., 865ff.).
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im Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB) geregelten allgemeinen Vorschriften des Inter-
nationalen Vertragsrechts (Art. 27ff. EGBGB) zu beurteilen sind, enthält das Einführungs-
gesetz zum VVG (EGVVG) Sondervorschriften für Direktversicherungsverträge über Ri-
siken, die innerhalb der EU oder des EWR belegen sind (Art. 7ff. VVG). Beide Regelungs-
komplexe beruhen auf unterschiedlichen europäischen Vorgaben – die Art. 27ff. EGBGB
auf dem Europäischen Schuldvertragsübereinkommen von 1980 (EVÜ) und die Art. 7ff.
EGVVG auf mehreren EG-Richtlinien – und folgen unterschiedlichen Grundkonzeptio-
nen.9 Wertungswidersprüche sind damit vorprogrammiert. Abhilfe könnte die geplante
Rom-I-Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendbare Recht leis-
ten, die das EVÜ ablösen soll. Der Vorschlag der Europäischen Kommission vom 15.
Dezember 2005 sieht jedoch vor, dass die Verordnung grundsätzlich ebenfalls nicht für
Direktversicherungsverträge über Risiken gilt, die innerhalb der EU oder des EWR bele-
gen sind; hier soll das Richtlinien-IPR weiter maßgeblich sein (Art. 22 lit. a in Verbindung
mit Anhang I).10 Diese Entscheidung ist in der deutschen Literatur auf lebhafte Kritik
gestoßen.11 Ob der europäische Gesetzgeber der Kritik folgt und sich doch noch zu einer
einheitlichen Regelung des Internationalen Versicherungsvertragsrechts durchringt, bleibt
abzuwarten. In jedem Fall besteht auch in diesem Bereich großer Forschungsbedarf.

Versicherungsunternehmensrecht
Einen weiteren praktisch sehr wichtigen Teil des Privatversicherungsrechts bildet das Ver-
sicherungsunternehmensrecht. Die einschlägigen Vorschriften finden sich vor allem im
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG); im Übrigen muss auf die allgemeinen Regelwerke
des Gesellschaftsrechts, namentlich das Aktiengesetz (AktG), zurückgegriffen werden.
Die systematische wissenschaftliche Durchdringung dieses Gebiets steht noch in den An-
fängen.12 Da es um einen Schnittbereich von Versicherungs- und Gesellschaftsrecht geht,
strebt das Institut für diesen Bereich eine enge Kooperation mit dem Institut für Unterneh-
mensrecht an.

Verfassungsrechtliche Implikationen des Versicherungsrechts
Das Versicherungsrecht steht – wie alle Rechtsgebiete – unter dem Einfluss des Verfas-
sungsrechts, das seinerseits Vorrang vor dem einfachen Recht beansprucht und an das alle
staatlichen Gewalten einschließlich des Gesetzgebers gebunden sind. Wie stark und wie
dicht die verfassungsrechtlichen Implikationen des einfachen Rechts sind, ist in der Praxis
und der Wissenschaft umstritten. Einerseits spricht vieles dafür, durch eine verfassungs-
rechtliche Prägung des einfachen Rechts vor allem den unmittelbaren Geltungsanspruch
der Grundrechte zur Wirkung zu bringen. Andererseits führt dies zu einer Einengung poli-
tischer Spielräume demokratisch legitimierter Gesetzgebung und zu einer Politisierung der

9 Zu den Einzelheiten vgl. Looschelders (2004a: Art. 37 EGBGB Rn. 19ff.), Looschelders (2004b: 454ff.) sowie
Martiny, in: Münchener Kommentar (42006: Art. 37 EGBGB Rn. 55ff.).

10 Zu den Einzelheiten vgl. Fricke (2006: 746) mit dem Hinweis, dass die Verordnung über das EVÜ hinaus
auch solche Direktversicherungsverträge erfassen soll, bei denen das Risiko innerhalb der EU bzw. des EWR
belegen ist, der Versicherer seinen Sitz aber außerhalb der EU bzw. des EWR hat.

11 Vgl. nur Fricke (2006: 746), Heiss (2006: 185) und Hübner (2006: 449).
12 Zutreffend Petersen (2003: Rn. 3).
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Verfassungsgerichtsbarkeit. Schließlich ist zu bedenken, dass im Bereich des Privatrechts –
und damit auch in wesentlichen Teilen des Versicherungsrechts – eine Wirkung der Grund-
rechte zugleich deren Drittwirkung bedeutet, d. h. eine Wirkung nicht nur zugunsten des
Bürgers gegenüber dem Staat, sondern eine Wirkung zwischen verschiedenen Privaten
und damit auch zulasten Privater. Indem der Staat solche Rechtsbeziehungen regelt, erfüllt
er gegebenenfalls Schutzpflichten zugunsten der Grundrechte, greift aber zugleich auch
in die Grundrechte, insbesondere die Vertragsfreiheit, ein. Im Versicherungsrecht stehen
sich insofern typischerweise die Schutzbedürfnisse der Versicherungsnehmer einerseits
und die Wirtschaftsgrundrechte der Versicherer andererseits gegenüber. Das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) hat in den letzten Jahren dazu tendiert, den Schutz der Versicherten
grundrechtlich zu untermauern und äußerst folgenreiche Entscheidungen gefällt, die das
Versicherungsrecht nachhaltig prägen werden. Das berührt das oben genannte grundsätzli-
che Problem der Bedeutung und Reichweite der Grundrechte, wirft aber auch im Detail
für das Versicherungsrecht zahlreiche Fragen auf, die rechtswissenschaftlich aufzuarbei-
ten und zum Teil auch vom Gesetzgeber neu zu beantworten sind. Zur Illustration dieser
Entwicklung seien hier nur zwei Beispiele kurz erwähnt:

Das erste Beispiel betrifft die Übertragbarkeit von Versicherungsverträgen von einem
Versicherungsunternehmen auf ein anderes. Eine solche Überleitung bedarf – weil § 14
Abs. 1 VAG diese Ausnahme vom Grundsatz des § 415 BGB regelt – nicht der Zustim-
mung aller Versicherten, sondern nur der Billigung durch die Versicherungsaufsicht.13 Das
BVerfG hat in seiner Entscheidung vom 26. Juli 200514 für den Bereich der Kapitallebens-
versicherungen festgestellt, dass bereits die (noch nicht bezifferten) Teilhabeansprüche der
Versicherten auf einen Überschuss von der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG geschützt
sind.15 Demzufolge hat die Versicherungsaufsicht nicht nur zu prüfen, ob die Interessen
der Versicherten nicht beeinträchtigt werden; vielmehr hat sie positiv festzustellen, dass
die Interessen – und vor allem die vermögensrechtliche Position – gesichert sind. Das ge-
schieht insbesondere dadurch, dass mit den Lebensversicherungen gegebenenfalls auch die
Reserven mit übertragen werden, mit denen die Ansprüche aus diesen Versicherungen er-
füllt werden sollen. Das BVerfG hat die entsprechenden Vorschriften des VAG (§ 14 Abs.
1 S. 3) für verfassungswidrig erklärt, da die Kriterien einer Prüfung zu unklar seien. Es
hat dem Gesetzgeber eine Frist bis Ende 2007 gesetzt, um sie zu ändern. Diese Änderung
soll im Rahmen der Reform des Versicherungsvertragsgesetzes durch das Einfügen eines
neuen § 153 VVG erfolgen.16 Die Konsequenzen aus der Aufwertung der Rechtsposition
der Versicherten und auch die Grenzen ihrer Eigentumsfreiheit werden noch auszuloten
sein.

Das zweite Beispiel betrifft den Datenschutz der Versicherungsnehmer. Die allgemeinen
Bedingungen für die private Krankenversicherung, ebenso wie die weiterer gesundheits-
bezogener Versicherungen, enthalten regelmäßig Klauseln, in denen der Versicherte pau-
schal alle ihn behandelnden Ärzte gegenüber der Versicherung von der Schweigepflicht
entbindet. Das BVerfG hat demgegenüber nunmehr das Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG auch zwi-

13 Wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wahrgenommen.
14 Vgl. Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 114, 1.
15 Anderer Ansicht Schenke (2006: 871ff.).
16 Vgl. Bundesrats-Drucksache 707/06 und Bundestags-Drucksache 16/3945.
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schen Privaten gestärkt.17 Danach ist es Sache des Einzelnen, frei zu entscheiden, wel-
che Informationen er anderen zugänglich macht. Beim Antrag auf eine Kranken- oder
Unfallversicherung sei keine freie Entscheidung gegeben, da der Versicherer einen Versi-
cherungsantrag nur dann annehme, wenn darin alle Bedingungen akzeptiert würden. Die
Bedingungen seien praktisch nicht verhandelbar und die Bürger seien auf den Abschluss
von Berufsunfähigkeitsversicherungen wirtschaftlich angewiesen. Eine Entbindung von
der ärztlichen Schweigepflicht im Einzelfall je nach den Bedürfnissen der Aufklärung des
Versicherungsfalls sei deshalb zur Wahrung der Interessen der Versicherer ausreichend
und zumutbar. Auch diese Entscheidung wirft grundsätzliche Fragen des Datenschutzes
im Verhältnis zwischen Privaten sowie Probleme der Umsetzung verfassungsrechtlicher
Grenzen im Versicherungsrecht auf.

Versicherungsaufsichtsrecht

Mit Versicherungsaufsichtsrecht ist das Recht der staatlichen Regulierung der Versiche-
rungsunternehmen gemeint. Die Aufsicht erfolgt im Interesse der Versicherten und dient
dem Vertrauen der Allgemeinheit in das Versicherungswesen.18 Sie wurde früher vom
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) und wird heute durch die 2002
errichtete Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wahrgenommen, die
zugleich auch für das Banken- und das Wertpapierwesen zuständig ist. Nicht nur insti-
tutionell, sondern auch inhaltlich gab es wesentliche Neuerungen durch die Novelle des
VAG von 2003,19 die den Schutz der Versicherten gestärkt hat und einem internationali-
sierten und liberalisierten Markt der Versicherungen Rechnung trägt.

Das VAG regelt die Zulassung und die ständige Kontrolle des Geschäftsbetriebes von
Versicherungsunternehmen, u.a. mit Anforderungen an deren interne Rechnungslegung
und Geschäftspläne. Dazu kann die Aufsichtsbehörde Auskünfte verlangen, Prüfungen
vornehmen, Anordnungen treffen und Gutachter bestellen. Das Versicherungsaufsichts-
recht ist trotz seiner erheblichen praktischen Bedeutung rechtswissenschaftlich noch sehr
unterbelichtet geblieben. Auch in diesem Bereich hat es sich das Institut zur Aufgabe
gemacht, zu forschen, insbesondere Dissertationen zu betreuen und ein Forum zum Aus-
tausch mit der Praxis zu bieten.

17 Vgl. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Oktober 2006 (1 BvR 2027/02) in VersR 2006, 1669.
18 Zum Schutzgut der Versicherungsaufsicht vgl. Fahr und Kaulbach (32003: Vor § 1 Rn. 5).
19 Vgl. Gesetz zur Umsetzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen zur Sanierung und Liquidation von Versiche-

rungsunternehmen und Kreditinstituten vom 10. Dezember 2003 (Bundesgesetzblatt BGBl. I S. 2478). Dieses
Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2001/17/EG des Rates und des Europäischen Parlaments vom 19.
März 2001 über die Sanierung und Liquidation von Versicherungsunternehmen (Amtsblatt ABl. EG Nr. L 110
S. 28), der Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über
Lebensversicherungen (ABl. EG Nr. L 345 S. 1) und der Richtlinie 2002/13/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. März 2002 zur Änderung der Richtlinie 73/239/EWG des Rates hinsichtlich der Bestim-
mungen über die Solvabilitätsspanne für Schadenversicherungsunternehmen (ABl. EG Nr. L 77 S. 17). Das
VAG wurde seither noch mehrmals geändert, zuletzt durch Art. 9 des Umsetzungsgesetzes zur Transparenz-
Richtlinie vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 10) und Art. 44 des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes vom 26.
März 2007 (BGBl. I S. 378).
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